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#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates

(Vom. 15. Juni 1948)

Als Delegierter für den vom 21. bis 29. September 1948 in Lissabon statt-
findenden 16. internationalen Geographenkongress werden bezeichnet: die
Herren Prof. Charles Burky, in Genf, und Karl Schneider, Direktor der eid-
genössischen Landestopographie.

(Vom 18. Juni 1948)

Dem Kanton Zürich wird-an die Erstellung einer berufsbäuerlichenSiede-
lung «Steigen», Gemeinde Hettlingen, ein Bundesbeitrag bewilligt.

Dem zum französischen Konsul in Zürich, mit Amtsbefugnis über die
Kantone Zürich, Schwyz, Glarus, Zug, Schaffhausen, Appenzell ' A.-Eh. und
I.-Rh., St. Gallen, Graubünden (mit Ausnahme des Bezirks Moesa) und Thur-
gau ernannten Herrn Bernard Dufournier wird das Exequatur erteilt, an Stelle
des an einen andern Posten berufenen Herrn Generalkonsul Lionel Pinoteau.

Laut einer Mitteilung der schweizerischen Gesandtschaft in Paris hat die
französische Regierung dein zum schweizerischen Konsul in Marseille ernann-
ten Herrn André Petitmermet das Exequatur erteilt.

. - . . (Vom 22. Juni 1948)

Herr Hans Naegeli, Direktor der Firma Volkart, in Kalkutta, wird zum
schweizerischen Honorarkonsul in dieser Stadt ernannt.

Als II. Sektionschef bei der Generaldirektion PTT wird gewählt: Herr
Cyril Voûtât, von Bern, bisher Inspektor L Kl.

Als Vertreter des Bundes im Verwaltungsrat der Schweizerischen Reederei
Aktiengesellschaft werden gewählt bzw. wiedergewählt : die Herren W. Laesser,
Direktor der eidgenössischen Getreideverwaltung; Oberstbrigadier G. Rutis-
hauser, Oberkriegskommissär; Dr. M.lklé, Direktor der eidgenössischen Finanz-
verwaltung.
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Als Delegierter für den vom 11. bis 18. August 1948 in Zürich statt-
findenden Kongress der internationalen astronomischen Union wird bezeichnet :
Herr Professor Dr. G. Tiercy, Direktor des Genfer Observatoriums.

Als Delegierter für don vom 1. bis 10. September 1948 im Haag stattfin-
denden 6. internationalen Kongress fürPhotogrammetrie wird bezeichnet: Herr
Dipl.-Ing. Hans Härry, I. Adjunkt des eidgenössischen Vermessungsdirektors.

Die Delegation für die vom 21. bis 25. Juni 1948 in Genf stattfindende
'2. Tagung des Komitees für Industrie und .Rohstoffe der Europäischen Wirt-
schaftskommission (ECE) wird wie folgt bestellt: die Herren Fürsprecher
Hans Schaffner, Delegiertor für Handelsverträge ; Dr. Hermann Hauswirth,
I. Sektionschef der Handelsabteilung des eidgenössischen Volkswirtschafts-
departements, und Fürsprecher Umberto Andina, Adjunkt der Handels-
abteilung.

sosa

#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes

Deckung der von ausländischen Motorfahrzeugen
verursachten Schäden

Wer nach den Bestimmungen des Bundesratsbeschlusses vom 22. Juni
1948 Deckung für einen von einem ausländischen Motorfahrzeug verursachten
Schaden erlangen will, hat den Schadenfall unverzüglich der zur Deckung ver-
pflichteten Versicherungsunternehmung anzumelden.

Besitzt der Führer des schadenstiftenden Motorfahrzeugs eine «Versiche-
rungserklärung» (BEB Artikel 8), so ist die Meldung an die Gesellschaft m
richten, die diese Erklärung ausgefertigt hat.

In allen andern Fällen ist die Schadenmeldung zu richten an die «Zürich»,
Allgemeine Unfall- und Haftpflicht-Versicherungs-Aktiengesellschaft, Mythen-
quai 2, Zürich. Diese Gesellschaft ist mit der Durchführung der Schadendeckung
geinäss Artikel 4 und der Geschäftsführung gemäss Artikel 5, Absatz l, des
Bundesratsbeschlusses vom 22. Juni 1948 betraut worden.
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